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§ 6 GeoLT 2005 Prasidialkonferenz

GeolT 2005 - Geschaftsordnung des Landtages Steiermark 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2025

(1) Die Mitglieder des Prasidiums und die Obleute der Landtagsklubs bilden die Prasidialkonferenz. Die Obleute der
Landtagsklubs kdnnen sich durch ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter vertreten lassen.

(2) Die Prasidialkonferenz ist ein beratendes Organ. Sie erstattet einvernehmliche Vorschlage insbesondere zur
Arbeitsplanung des Landtages, zur Festlegung der Tagesordnungen und der Sitzungszeiten sowie zur Koordinierung
der Sitzungszeiten der Ausschusse. In allen Féllen, in denen der Prasidialkonferenz ein Vorschlagsrecht zusteht und
einvernehmliche Vorschlage nicht zustande kommen, entscheidet die Prasidentin/der Prasident ohne Vorschlag.

(3) Die Prasidialkonferenz ist jedenfalls vor der Erstellung der Tagesordnung fir die Sitzungen und zur Erstattung von
Vorschlagen in Angelegenheiten des Abs. 2 von der Prasidentin/vom Prasidenten einzuberufen.

(4) In dringlichen Fallen kann die Prasidentin/der Prasident nach Rucksprache mit den Mitgliedern der
Prasidialkonferenz von der Einberufung der Prasidialkonferenz Abstand nehmen.

(5) Auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder der Prasidialkonferenz hat die Prasidentin/der Prasident die
Prasidialkonferenz jedenfalls einzuberufen.

In Kraft seit 25.10.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 6 GeoLT 2005 Präsidialkonferenz
	GeoLT 2005 - Geschäftsordnung des Landtages Steiermark 2005


